
Mitteilung

Geraten Fortpflanzungsmedizin
und Stammzellenforschung
in der Schweiz ausser Kontrolle?
N. Zwicky-Aeberharda, U. Kayser b, R. Graf

Die Bundesbehörden haben das Fortpflanzungs-
medizingesetz (FMedG) bisher erst teilweise
umgesetzt. Noch nie seit dessen Inkrafttreten am
1. Januar 2001 wurde die gesetzlich vorgeschrie-
bene detaillierte Statistik über die durchgeführ-
ten IVF-Behandlungen veröffentlicht. Dadurch
fehlen wichtige Daten, die zusammen mit den
ethischen Argumenten in der Diskussion im Vor-
feld der Abstimmung über das Stammzellenfor-
schungsgesetz (StFG) vom 28. November 2004
unerlässlich sind. Welche Auswirkungen näm-
lich die Annahme dieses Gesetzes auf die Praxis
der Fortpflanzungsmedizin in der Schweiz hat,
ist mit dem spärlichen Zahlenmaterial des Bun-
des kaum abzuschätzen. Mit Hilfe der FIVNAT-
Statistiken der Schweizerischen Gesellschaft für
Reproduktionsmedizin und dem IVF-Register
der Bundesrepublik Deutschland lässt sich etwas
Licht in die Angelegenheit bringen. Dabei stel-
len die Autoren fest, dass mit dem Stammzellen-
forschungsgesetz eine gefährliche Grauzone
entsteht, die sich einer Kontrolle von aussen
weitgehend entzieht. Nach den vorliegenden
Regelungsentwürfen bliebe die Zahl der für die
Gewinnung von embryonalen Stammzellen
geopferten Embryos nur einem eingeweihten
Personenkreis (IVF-Kliniken, Forschung, BAG)
vorbehalten.

Zur Ausgangslage

Die Bundesbehörden haben das Fortpflanzungs-
medizingesetz (FMedG) bisher erst teilweise
umgesetzt. Nach Art. 11 des FMedG müssen die
Kliniken und Praxen den kantonalen Kontroll-
behörden jährlich ausführlich über die bei ihnen
durchgeführten IVF-Zyklen Bericht erstatten.
Insbesondere ist die Zahl und die Art der Behand-
lungen (Abs. 2, Bst. a), die Zahl der Schwanger-
schaften und deren Ausgang (Bst. d), die Konser-
vierung und Verwendung von Keimzellen und
imprägnierten Eizellen (Bst. e) und die Anzahl
der sogenannten überzähligen Embryos (Bst. f)
zu melden. Die Bewilligungsbehörden leiten

dann die Daten an das Bundesamt für Statistik
zur «Auswertung und Veröffentlichung» (Abs. 4)
weiter. Nach der Fortpflanzungsmedizinverord-
nung (FMedV), die ebenfalls am 1. Januar 2001
in Kraft getreten ist, müssen die Kliniken ihren
Tätigkeitsbericht bis zum 1. Mai des folgenden
Jahres zustellen (Art. 14, Abs. 1). Die kantonalen
Aufsichtsbehörden übermitteln dann die anony-
misierten Daten dem Bundesamt für Statistik bis
zum 1. Juli des betreffenden Jahres zur Auswer-
tung und Veröffentlichung (Art. 14, Abs. 2).

Das Bundesamt für Statistik hat diesen Auf-
trag bisher nicht erfüllt. Statt dessen versuchte
das Bundesamt für Gesundheit in den letzten
beiden Jahren, durch Umfragen Zahlenmaterial
zusammenzutragen. Die Ergebnisse schlugen
sich lediglich in Medienmitteilungen im April
2003 und im Juni 2004 nieder. Demnach sind in
der Schweiz in den Jahren 2001 bis 2003 je «rund
200 Embryos» überzählig geworden. Bei der letz-
ten Datenerhebung wurden zwei neue Katego-
rien erfasst. Zusätzlich zu den «rund 200» über-
zähligen Embryos im Jahr 2003 kommen weitere
«rund 300» Embryos, die lediglich vaginal, d.h.
faktisch zum Absterben, transferiert wurden. Er-
fasst wurden ausserdem diejenigen «rund 200»
Embryos, die bereits in der Petrischale aufhörten
sich zu entwickeln und abstarben. Als Gründe
für die Überzähligkeit werden das schlechte Ent-
wicklungspotential, Willensänderung, Krank-
heit, Unfall oder Tod der Frau angeführt.

Details zur Praxis der Embryotransfers
und der Kryokonservierung

Die Schweizerische Gesellschaft für Reproduk-
tionsmedizin (SGRM) hat die Statistiken der
Jahre 2000–2002 online zugänglich gemacht [1].
Darin werden praktisch alle in der Schweiz
durchgeführten IVF-Behandlungen erfasst. Dabei
fällt auf, dass sich seit 2001 die Tiefgefrierpraxis
in den Kliniken enorm verändert hat. Wurden
vor Inkrafttreten des FMedG noch im Jahr 2000
nicht weniger als 816 Embryos tiefgefroren,
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waren es im Jahr 2001 «nur» noch 97. Nach dem
FMedG Art. 17, Abs. 3, ist zwar das Tiefgefrieren
der Embryos verboten, doch wurde schon in der
Botschaft zu diesem Gesetz darauf hingewiesen,
dass es Notsituationen geben könne (Überstimu-
lation, Krankheit, Unfall), bei denen zur Rettung
des Embryos und zur späteren Herbeiführung
einer Schwangerschaft eine Tiefgefrierung mög-
lich sei [2]. Ein Vergleich mit der BRD zeigt aber,
dass in der Schweiz im Jahr 2001 in Relation zu
den durchgeführten IVF-Zyklen rund zehnmal
mehr Embryos kryokonserviert wurden. Somit
wurde in den Schweizer Kliniken und Praxen der
Begriff der Notsituation wohl stark überstrapa-
ziert (FIVNAT 2001: 97/3147 Zyklen; IVF-Re-
gister BRD 1998–2001: 328/184436 Zyklen).
Dabei ist zu bedenken, dass jeder tiefgefrorene
Embryo früher oder später zu einem überzäh-
ligen Embryo werden kann.

Für das Jahr 2003 liegt derzeit noch keine
FIVNAT-Statistik vor. Daher muss das Jahr 2002
für einen Vergleich der FIVNAT-Statistik mit den
Angaben des BAG herangezogen werden. Das
BAG gibt an, rund 200 Embryos seien überzäh-
lig geworden. Der FIVNAT-Statistik entnehmen
wir, dass im selben Jahr 64 Embryos tiefgefroren
wurden, 111 aufgetaut und nicht weniger als 665
Embryos im Rahmen von IVF-Zyklen gar nicht
transferiert wurden. Hinzu kommen 2101 Zygo-
ten und Embryos, die nach dem Auftauen eben-
falls nicht transferiert wurden. Aufgrund der
dürftigen Angaben des BAG lässt sich nicht mit
Sicherheit sagen, ob die Zahl von 200 wirklich
plausibel ist. Sicher ist nur, dass sich darunter
Embryos befinden müssen, die im Rahmen von
IVF-Zyklen und Kryo-Zyklen nicht den gängigen
Selektionskriterien entsprachen und daher nicht
transferiert wurden.

Anmerkungen zur ethischen Problematik

Mit Blick auf die eben angeführten Fakten muss
beachtet werden, worum es hier eigentlich geht.
Mit den Statistiken werden nicht irgendwelche
Gegenstände erfasst, sondern es geht um Men-
schen, deren Existenz in hohem Mass von den
Bedingungen im Labor und den Entscheidungen
der Reproduktionsmedizin sowie der Eltern
abhängt. Die Verschmelzung von Samen- und
Eizelle ist die entscheidende Voraussetzung,
damit ein neuer Mensch entsteht. Die Existenz
jedes geborenen Kindes geht darauf zurück. Die
Reproduktionsmedizin macht sich dieses Fak-
tum bei der IVF zunutze. Die befruchtete Eizelle
in ihrem frühesten Stadium hat eine ernorme

Entwicklungspotenz hin zu einem erwachsenen
Menschen mit einer Lebenserwartung von
durchschnittlich etwa 75 Jahren. Ei- und Samen-
zelle je für sich betrachtet haben lediglich eine
Überlebenspotenz von Stunden bzw. Tagen.
Wenn wir die menschliche Vernunft und den
freien Willen als Auszeichnung des Menschen
betrachten, müssen wir den Menschen vom
ersten Augenblick der Empfängnis achten, weil
diese die notwendige Voraussetzung für deren
künftige Entwicklung und Ausübung bildet.
Aus der Tatsache, dass der Mensch in der ersten
Phase seiner Existenz nur aus einer Zelle besteht,
folgert nicht, dass man ihn nicht respektieren
müsste.

Indem in der Bundesverfassung der Schutz
der Menschenwürde in Art. 7 allgemein und in
Art. 119 im Zusammenhang mit seiner Fort-
pflanzung verankert ist, ist der Staat verpflichtet,
jene Massnahmen zu ergreifen, die ausreichen-
den Schutz gewährleisten. Wie nachfolgend
aufgezeigt wird, schützt das StFG die Menschen-
würde keineswegs, wie in Art. 1, Abs. 2 be-
hauptet.

Absehbare Entwicklung: Fortpflanzungs-
medizin und Stammzellenforschung
arbeiten Hand in Hand

Für die Gewinnung einer einzigen Stammzellinie
werden je nach Erfahrung der Teams zwischen
sieben und über 30 Embryos benötigt [3, 4].
Wenn Embryos mit vermindertem Entwick-
lungspotential verwendet werden, dürfte sich
diese Zahl wesentlich erhöhen. Der Bedarf an
Embryos allein schon für die Verbesserung des
Gewinnungsverfahrens dürfte enorm hoch sein.
Das StFG und die Verordnung dazu regeln, wie
die benötigten Embryos der Forschung zuge-
führt werden sollen.

Mit der Auflage, wonach zuerst die Überzäh-
ligkeit der Embryos festgestellt werden muss und
erst danach das Paar angefragt wird, will der Ver-
ordnungsentwurf zum StFG eine Trennung zwi-
schen Fortpflanzungsverfahren und Forschung
gewährleisten. (VStFG Art. 2, Abs. 1). Obwohl
Art. 6 des StFG ausdrücklich eine Unabhängig-
keit zwischen Fortpflanzungsmedizin und For-
schungsprojekt vorschreibt, wird diese mit Blick
auf die Botschaft zum früheren Art. 11 des
Embryonenforschungsgesetzes nicht strikte voll-
zogen. Fortpflanzungsmediziner können durch-
aus Stammzellen aus überzähligen Embryos
gewinnen, sofern diese nicht aus Behandlungen
stammen, die sie selber durchgeführt haben.
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Gemäss FIVNAT-Statistik der SGRM wurden
im Jahr 2000, als das FMedG noch nicht in Kraft
war, etwa 10% der Transfers am 4. Tag und spä-
ter durchgeführt. Während es im Jahr 2001 keine
derartigen Transfers mehr gab, wurde diese Pra-
xis im Jahr 2002 offenbar wieder aufgenommen.
Etwa 5% der Transfers wurden am 4. Tag und
später durchgeführt. Durchschnittlich wurden
dabei je Zyklus 4,6 Embryos entwickelt. Dabei
dürfen doch gemäss Bundesverfassung Art. 119
und FMedG Art. 17, Abs. 1, «nur so viele mensch-
liche Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau zu
Embryos entwickelt werden, als ihr sofort einge-
pflanzt werden können» [5]. Transferiert wurden
hingegen lediglich durchschnittlich 2,5. Nahezu
die Hälfte aller Embryos erlitt folglich den
Reagenzglastod bzw. wurde als nicht transferier-
bar beurteilt. Den Zahlen ist zu entnehmen,
dass Embryos auf Vorrat erzeugt werden, damit
letztlich eine ausreichende Anzahl übertragen
werden kann. Diese Praxis widerspricht mit
Sicherheit der ursprünglichen Intention der
Bundesverfassung und dem FMedG. Mit Respekt
auf das in-vitro-gezeugte Leben dürften nicht
mehr Embryos aus imprägnierten Eizellen ent-
wickelt werden, als der Frau sofort verpflanzt
werden können.

Der Blastozystentransfer (5. Tag) ist mit einer
höheren Implantationsrate verbunden, hat aber
auch den Nachteil, dass sich das Geschlechtsver-
hältnis der geborenen Kinder signifikant auf
etwa 1,3 (männlich/weiblich) ändert [6, 7].
Wenn nun Reproduktionsmedizin und For-
schung Hand in Hand arbeiten, liegt es nahe,
sofern das kantonale Kontrollinstanzen wie im
Jahr 2002 durchgehen lassen, dass vermehrt Bla-
stozystentransfers angestrebt werden. Bereits bei
zwei morphologisch einwandfreien Blastozysten
und erst recht bei drei ist das Mehrlingsrisiko viel
höher als bei Transfers, die im achtzelligen Sta-
dium durchgeführt werden. Sofern das Paar
zuvor zu verstehen gab, dass es nicht mehr als
zwei oder nur einen Embryo transferieren lassen
möchte, werden die anderen automatisch über-
zählig [8]. Sie könnten ohne Tiefgefrierung
direkt der Stammzellengewinnung zugeführt
werden, sofern die Eltern einverstanden sind. Da
die Wahrscheinlichkeit für die Erzeugung einer
Stammzellinie mit der Entwicklungspotenz des
Embryos gekoppelt ist, wären solche Embryos
für die Forschung weit «interessanter» als tiefge-
frorene oder aufgetaute mehrzellige Embryos
mit häufig verminderter Entwicklungspotenz.

Die Feststellung der Überzähligkeit
des Embryos ist gleichbedeutend
mit seinem Todesurteil

Das Stammzellenforschungsgesetz verändert nun
die Situation in der Reproduktionsmedizin ganz
entscheidend. Die Entwicklung des Embryos in
der Petrischale ist nicht mehr für einen, sondern
für zwei Zwecke offen: Für den Transfer in die
Gebärmutter und die Verwendung zur Stamm-
zellengewinnung, falls er überzählig werden
sollte. Auch wenn die Embryos ursprünglich
zum Zweck der Fortpflanzung gezeugt wurden,
lässt sich der zweite nun hinzukommende all-
fällige Verwendungszweck nicht mehr aus dem
Arbeitsfeld des in der assistierten Reproduktions-
medizin tätigen Personals ausklammern. Die
Embryos entwickeln sich in vitro auf einen
Zeitpunkt von grösster Tragweite hin: der Fest-
stellung seiner Transferierbarkeit bzw. seiner
Überzähligkeit.

Indem das StFG die Feststellung der Überzäh-
ligkeit dem medizinischen Personal überträgt,
welches erst danach das betroffene Paar über den
Verwendungszweck der überzähligen Embryos
anfragt, wird eine gefährliche Grauzone ge-
schaffen. Wie wird denn genau definiert, was ein
Embryo mit schlechtem Entwicklungspotential
ist?

Die Meinungen gehen bei den Fachleuten
auseinander. Sicherheitshalber werden die mor-
phologisch intakten Embryos transferiert, sofern
aber nur ein solcher vorhanden ist, pflegen
etliche Kliniken durchaus einen Embryo mitzu-
transferieren, der ein vermeintlich schlechtes
Entwicklungspotential hat. Damit werden
Schwangerschaften und auch Geburten von ge-
sunden Babys erzielt [9].

Nur scheinbare Transparenz
der Bundesbehörden

Die VStFG enthält einige Bestimmungen, wo-
nach bestimmte Daten veröffentlicht werden
müssen. Diese Transparenz erweist sich bei ge-
nauerem Hinsehen nur als schwacher Licht-
strahl in die Dunkelkammer der Forschung mit
embryonalen Stammzellen. Das Bundesamt für
Gesundheit muss Art. 28, Abs. 3, gemäss ledig-
lich die Anzahl der embryonalen Stammzelli-
nien, die im Rahmen eines Forschungsprojektes
erzeugt wurden, veröffentlichen. Die Anzahl der
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dafür verwendeten überzähligen Embryos wird
zwar gemäss Art. 23, Bst. a, erfasst, muss aber
nicht bekanntgegeben werden! Sofern sich am
Entwurf der VStFG nichts ändert, würde der
Schweizer Stimmbürger nach Annahme des StFG
niemals erfahren, wie viele Embryos zur Stamm-
zellengewinnung in der Schweiz geopfert wer-
den.

Schlussfolgerungen

Mit der Annahme des StFG würde in den IVF-Kli-
niken und Praxen der Schweiz eine Grauzone ge-
schaffen, die sich der Kontrolle durch Bund und
Kantone entzieht. Der Forschung würde Zutritt
in diese Grauzone verschafft, so dass Forschung
und Reproduktionsmedizin ausser Kontrolle ge-
raten. Zudem bestünde die Gefahr, dass sich
diese Grauzone mehr und mehr vergrössert. Die
Forschung könnte sich mit Embryos, die nicht
als transferierbar beurteilt werden, bedienen. Die
Feststellung der Überzähligkeit wäre allein dem
medizinischen Personal übertragen. Die Paare
hätten lediglich zu entscheiden, ob ihre Embryos
dem sofortigen Reagensglastod oder dem Tod
durch Stammzellengewinnung überlassen wer-
den sollen. Den Beweis, dass die Fortpflanzungs-
medizin sich wirklich im Rahmen der Bundes-
verfassung und des FMedG bewegt, sind die
Kontrollorgane von Bund und Kantonen bisher
schuldig geblieben. Das StFG und dessen Verord-
nungsentwurf mit insgesamt 63 Artikeln können
nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Werk
nicht dem Schutz der Menschenwürde in einem
äusserst sensiblen Bereich dient, sondern einem
überstrapazierten Freiheitsverständnis der For-
schung. Diese sollte sich vielmehr den adulten
Stammzellen zuwenden, mit denen jetzt schon
Therapieerfolge erzielt werden und die nach ge-
genwärtigem Wissensstand für die Zukunft sehr
vielversprechend sind [10–14]. Zur erwähnten
ethischen Problematik bei den embryonalen
Stammzellen kommt hinzu, dass deren charak-
teristische Neigung zur Tumorbildung sowie die
zu erwartende Immunabwehr im Körper des
Empfängers von Transplantaten derzeit und
auch in absehbarer Zukunft keinen Therapieein-
satz erlauben [15, 16]. Mit Blick auf die Anwen-
dungsmöglichkeiten der adulten Stammzellen,
die u.U. dem Patienten sogar selber entnommen,
modifiziert und zurücktransplantiert werden
können, drängt sich die Frage auf, ob dieses ver-
bissene Festhalten der Forschung und vieler
Politiker an den embryonalen Stammzellen
nicht geradezu Ressourcen verschwendet, die

besser in die Forschung mit adulten Stamm-
zellen mit weit schnelleren und reellen Therapie-
aussichten investiert werden sollten. Dies beton-
ten Wissenschaftler an einer Sozialethikertagung
in Mönchengladbach (Antworten auf Fragen
von morgen: Welche Stellung hat der Mensch in
der modernen Biomedizin?) vom Mai 2004. Sie
gingen auf die gravierenden Nachteile der
embryonalen Stammzellen ein, die dazu führen
werden, dass die Pharmaindustrie künftig in die
adulte statt in die embryonale Stammzellenfor-
schung investieren werde. Prof. Hans Edgar Reis:
«Die Industrie wird mit Sicherheit die neben-
wirkungsärmste Form wählen». Dies nicht aus
ethischen Gründen, sondern um «Regresse zu
vermeiden» [17].
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